
Stichwaffe

Kreise, dem auf der Grundlage der 
StPO durch entsprechende Anwei
sung des Generalstaatsanwalts der 
DDR das Recht zur Durchführung 
der Untersuchung auf dem Gebiet der 
Steuer- und Abgabendelikte übertra
gen wurde.
Der S. hat bei der Untersuchung obi
ger Straftaten die sich aus der StPO 
ergebenden Rechte und Pflichten 
(ohne selbst Untersuchungsorgan zu 
sein). Ausgenommen hiervon ist das 
Recht zur Einleitung und zum Ab
schluß eines Ermittlungsverfahrens, 
einschließlich der Übergabe an ge
sellschaftliche Gerichte (obliegt dem 
zuständigen Staatsanwalt); zur 
Durchführung strafprozessualer 
Zwangsmaßnahmen wie Durchsu
chung, Beschlagnahme, vorläufige 
Festnahme und Verhaftung (obliegt 
der Kriminalpolizei). Damit geht die 
gesamte Verantwortung für die recht
lich ordnungsgemäße und taktisch 
richtige Durchführung von strafpro
zessualen Zwangsmaßnahmen (z. B. 
der Durchsuchung) an die Kri
minalpolizei über.

Stichwaffe —> Hieb- und Stichwaffe

Stichwunde —► scharfe Gewalt

Stimm- und Sprechstörungen: äu
ßern sich in abnormen Abweichun
gen des Stimmklangs, des Sprech
ablaufs und der Artikulation. Diese 
pathologischen Erscheinungen kön
nen sowohl organisch als auch funk
tionell bedingt sein. In Untersuchun
gen der —► kriminalistischen Akustik 
werden durch den -> Sachverständi
gen oft stimmliche Besonderheiten in 
Form von Belegtheit, Heiserkeit, ge
preßtem Stimmklang, Überhauchun
gen u. a.; sprachliche Besonderheiten 
in Form von Näseln und Lispeln (in 
offener und geschlossener Form), 
Stammeln, Poltern (fahrige-ver- 
waschene Sprechweise), Stottern (in

leichter und schwerer Form), mecha
nisch bedingte Störungen (Zahn
ersatz, Zahnlücken) u. a. konstatiert. 
Für die -> Sprecheridentifizierung 
und für die Sprecherdiagnostik 
sind Merkmale von S. von besonders 
individualisierendem Wert. Bei kom
plizierten S. werden medizinische 
Spezialisten der Phoniatrie (medizini
sche Wissenschaft von der Gesund
heit und Krankheit der Stimme und 
Sprache) mit der Begutachtung be
auftragt. Außerdem sind fehlerhafte 
Anwendungen grammatischer, syn
taktischer sowie lexikalischer Mittel 
durch den relevanten Sprecher im 
Untersuchungsmaterial zu beachten.

Stomatologie: Lehre von den Er
krankungen der Mundhöhle (—► foren
sische Stomatologie).

stomatologische Identifizierung:
Vergleich des Gebißzustands einer 
unbekannten Leiche mit Angaben 
über das Gebiß einer vermißten Per
son zur Feststellung der Identität. 
Fixierung des Resultats erfolgt auf 
einer -> stomatologischen Identifizie
rungskarte.
Zähne sind gegenüber Verwesung 
und thermischen Einflüssen außeror
dentlich widerstandsfähig und oft die 
einzigen Merkmalsträger für die 
Identifizierung (-» Brandleiche). Von 
Bedeutung für die s. I. sind: 1. All
gemeine Angaben über häufig oder 
selten erfolgte Zahnarztkonsultatio
nen, gepflegtes oder ungepflegtes 
Gebiß, helle oder dunkle Frontzähne, 
Zahnlücken, auffällige sichtbare sto
matologische Therapiemaßnahmen, 
Zahnersatz, abgebrochene Ecken an 
Frontzähnen o. a.; 2. Fehlentwick
lungen der Kiefer, z. B. Überentwick
lung des Unterkiefers (Progenie) oder 
Unterentwicklung (Mikrogenie), da 
sie auf Fotografien vermißter Perso
nen gut erkennbar sind; 3. Zahnstel
lungsunregelmäßigkeiten. Regelmä-
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